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 1 AS 101.100 
 2 Begründung siehe STRB Nr. 243 vom 5. April 2017. 

Die Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals 
wird wie folgt geändert: 

001 AS 177.100 

Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals 
(Personalrecht) 

Änderung vom ... 

Der Gemeinderat, 

gestützt auf Art. 41 lit. I GO1 und nach Einsichtnahme in die Weisung 
des Stadtrats vom 5. April 20172, 

beschliesst: 

Die Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals 
(Personalrecht) vom 6. Februar 2002 wird wie folgt geändert: 

 002  

 Art. 85bis Massnahmen bei Unterdeckung der Pensionskasse 
Stadt Zürich (PKZH) 

003  Art. 85bis Massnahmen bei Unterdeckung der Pensionskasse 
Stadt Zürich (PKZH) 

 1 Dem Stiftungsrat der PKZH obliegt die Beurteilung des Deckungs-
grads gemäss den Vorgaben des Bundesrechts. Stellt er eine Unter-

004  1 Dem Stiftungsrat der PKZH obliegt die Beurteilung des Deckungs-
grads gemäss den Vorgaben des Bundesrechts. Stellt er eine Unter-



 

deckung fest, beschliesst er einen Sanierungsplan, informiert die Be-
troffenen und regelt den Vollzug. 

deckung fest, beschliesst er einen Sanierungsplan, informiert die Be-
troffenen und regelt den Vollzug. 

 2 Der Stiftungsrat berechnet den Anteil der Arbeitgeber in Form eines 
monatlich zusätzlich zu erbringenden festen Prozentsatzes auf den 
koordinierten Löhnen. Er beschliesst im Rahmen des Bundesrechts 
über die Sanierungsbeteiligung der aktiv Versicherten und der Pensi-
onsberechtigten. 

005  2 Der Stiftungsrat berechnet den Anteil der Arbeitgebenden in Form 
eines monatlich zusätzlich zu erbringenden festen Prozentsatzes auf 
den koordinierten Löhnen. Er beschliesst im Rahmen des Bundes-
rechts über die Sanierungsbeteiligung der aktiv Versicherten und der 
Pensionsberechtigten. 

 3 Die jährlichen Sanierungskosten werden zwischen Arbeitgebern und 
aktiv Versicherten nach dem gleichen Schlüssel aufgeteilt wie bei den 
Sparbeiträgen der Stadt Zürich. Liegt die Verzinsung der Altersgutha-
ben unterhalb des BVG-Mindestzinssatzes, wird die Differenz an die 
Sanierungskosten der aktiv Versicherten angerechnet. Falls die Pen-
sionsberechtigten an den Sanierungskosten beteiligt werden, verrin-
gert sich der durch die aktiv Versicherten zu tragende Anteil. 

006  3 Die jährlichen Sanierungskosten werden zwischen Arbeitgebenden 
und aktiv Versicherten nach dem gleichen Schlüssel aufgeteilt wie bei 
den Sparbeiträgen der Stadt Zürich. Liegt die Verzinsung der Alters-
guthaben unterhalb des BVG-Mindestzinssatzes, wird die Differenz an 
die Sanierungskosten der aktiv Versicherten angerechnet. Falls die 
Pensionsberechtigten an den Sanierungskosten beteiligt werden, ver-
ringert sich der durch die aktiv Versicherten zu tragende Anteil. 

  007   

 008   

Zustimmung: Präsident Mark Richli (SP), Referent; Eduard Guggenheim (AL), 
Eva Hirsiger (Grüne), Patrick Hadi Huber (SP), Guy Krayenbühl 
(GLP), Mario Mariani (CVP), Dr. Daniel Regli (SVP), Claudia 
Simon (FDP) 

 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident Mark Richli (SP) 
Sekretärin Marion Engeler 


